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Der Fachausschuss für die Beförderung gefährlicher Güter (RID-Fachausschuss) hat bei sei-
ner 54. Tagung (Bern, 25. Mai 2016) Änderungen zur RID-Ausgabe vom 1. Januar 2015 be-
schlossen. 
 
Der RID-Fachausschuss hat entschieden, diese Änderungen zum 1. Januar 2017 in Kraft zu 
setzen, sofern nicht innerhalb von vier Monaten ein Viertel der Mitgliedstaaten Widerspruch 
einlegt (siehe Art. 35 § 4 des COTIF). Diese Einspruchsfrist beginnt am 1. Juli 2016 und en-
det am 31. Oktober 2016. Nach Ablauf der Frist werden wir Sie über den Stand der Dinge 
unterrichten. 
 
Diese Änderungen sind in den beigefügten Notifizierungstexten mit dem Zeichen 
OTIF/RID/NOT/2017 enthalten. Diese Texte werden auch auf die Website der OTIF einge-
stellt. 
 
Außerdem fügen wir den Schlussbericht der 6. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe des RID-
Fachausschusses (Bern, 23. und 24. Mai 2016) und der 54. Tagung des RID-Fachausschusses 
bei. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 

(François Davenne) 

Generalsekretär 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 
 
– Notifizierungstexte OTIF/RID/NOT/2017 
– Schlussbericht der 6. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses 
– Schlussbericht der 54. Tagung des RID-Fachausschusses 
 
Kopien dieses Schreibens und seiner Anlagen erhalten zur Information: 
 
– die Eisenbahnunternehmen der Mitgliedstaaten der OTIF 
– die interessierten internationalen Organisationen 
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